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Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 30.09.2015 öffentlich 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
Betreff: Anfrage der Fraktion DIE LINKE/ Die PARTEI zum Haushalt der Stadt Halle 

(Saale) 
  
 

 
 
1. Welche Gebühren und Entgelte wurden/ werden in unserer Stadt erhoben? 

 

Produkt Zeitraum Gesamtausgaben davon 
Personalkosten 

finanziert durch Deckungsquote 
(Gebühren / Entgelte) 

Gebühren / 
Entgelte 

sonst. Einnahmen EU Bund Land Stadt  

 2014          

 2015          

 2016          

 
 
 

2. Welche institutionellen Förderungen ( mehrjährige Verträge) existieren, in welcher 
Höhe (in €) und bis zu welchem Zeitpunkt – gegliedert nach Empfänger und 
Fachbereichen? 
 

3. Welche freiwilligen Leistungen sind in welcher Höhe im Haushalt der Jahre 2015 und 
2016 enthalten? ( Aufstellung bitte entsprechend der einzelnen Leistungen und 
zusammenfassend auf der Produktebene)  
 
gez. Dr. Bodo Meerheim 
Fraktionsvorsitzender 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VI/2015/01184 
Datum:   09.09.2015 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   Dr. Bodo Meerheim 
Plandatum:     
   



 
 
 

 
Stadt Halle (Saale)      20.10.2015 
Geschäftsbereich I 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 28.10.2015 
Betreff: Anfrage Fraktion DIE LINKE/DIE PARTEI zum Haushalt der Stadt Halle (Saale) 
Vorlagen-Nummer: VI/2015/01184 
TOP: 9.10 
 
1. Welche Gebühren und Entgelte wurden/werden in unserer Stadt erhoben? 
 
2. Welche institutionellen Förderungen (mehrjährige Verträge) existieren, in welcher Höhe 

(in €) und bis zu welchem Zeitpunkt- gegliedert nach Empfänger und Fachbereichen? 
 
3. Welche freiwilligen Leistungen sind in welcher Höhe im Haushalt der Jahre 2015 und 2016 

enthalten? (Aufstellung bitte entsprechend der einzelnen Leistungen und 
zusammenfassend auf der Produktebene) 

 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
 zu 1. + 2. 
 
Die tabellarischen Übersichten zu den Fragen 1 und 2 sind in den Anlagen 1 und 2  
beigefügt. 
 
Die Anlage 1 berücksichtigt nur die Produkte, bei denen Gebühren und Entgelte erhoben 
werden. 
 
Der Inhalt der Anlage 2 basiert auf der geschäftsbereichsübergreifenden Zusammenarbeit. 
 
zu 3. 
 
Derzeit erfolgt im Projekt Aufgabenkritik und Prozessoptimierung die rechtliche und 
finanzielle Bewertung der Aufgaben der Stadt Halle. Dabei handelt es sich tatsächlich um 
eine Bewertung von Aufgaben unterhalb der Produkt und Leistungsstruktur. 
Durch die Geschäftsbereiche werden die Aufgaben selbstständig erfasst, inhaltlich 
beschrieben, rechtlich/ finanziell bewertet und im Anschluss durch das Projekt einer 
Qualitätssicherung unterzogen. Erst danach ist eine Bewertung, ob freiwillig oder pflichtig als 
gesichert anzusehen. Hierzu wurde bereits ein elektronisches Tool bereitgestellt, welches 
derzeit mit Daten gespeist wird. 
 
 
 
 
 
 
Egbert Geier 
Bürgermeister 
 



 

 
 
 

 
Stadt Halle (Saale)       25.09.2015 
Geschäftsbereich I 
 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 30.09.2015 
Betreff: Anfrage der Fraktion DIE LINKE/ Die PARTEI zum Haushalt der Stadt Halle 
(Saale) 
Vorlagen-Nummer VI/2015/01184 
TOP: 9.10 
 
 
Fragestellung: 
 
1.  Welche Gebühren und Entgelte wurden/ werden in unserer Stadt erhoben? 
 

Produkt Zeitraum Gesamtausgab
en 

davon 

Personalkos

ten 

finanziert durch 

Gebühren 

/ Entgelte 

sonst. Einnahmen EU 

 2014       

 2015    .  

 2016      

 
 
 
2. Welche institutionellen Förderungen (mehrjährige Verträge) existieren, in welcher Höhe  
    in € und bis zum welchem Zeitpunkt – gegliedert nach Empfänger und Fachbereichen? 
 
3. Welche freiwilligen Leistungen sind in welcher Höhe im Haushalt der Jahre 2015 und 2016    
   enthalten? (Aufstellung bitte entsprechend der einzelnen Leistungen und   
   zusammenfassend auf der Produktebene) 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Die Einholung der erforderlichen Angaben zur Beantwortung erfordert eine umfangreiche 
Recherche fachbereichsübergreifend. Aufgrund der Bindung der personellen Ressourcen für 
die Erstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan kann die Verwaltung, die Antwort erst 
in der Stadtratssitzung am 28. Oktober vorlegen. 
 
 
 
 
 
Egbert Geier 
Bürgermeister 
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